
Ärztlicher Notfalldienst

Notarzt, Rettungsdienst und Krankentransport sind bayernweit unter der 
Telefonnummer 112, auch aus Mobilfunknetzen zu erreichen. 

Am 3. und 5./6. Oktober 2024 ist der ärztliche Bereitschaftsdienst (Not-
falldienstarzt, Augenarzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt und Frauenarzt) für das 
gesamte Oberallgäu, Kempten und den Altlandkreis Kempten unter der 
neuen Nummer 116117 zu erreichen.

Parallel dazu gilt aber weiterhin die alte bayerische Telefonnummer 
01805/191212.

Zahnärztlicher Notfalldienst 
im Altlandkreis Sonthofen

Der Notfallzahnarzt ist zu erreichen für den 3. Oktober 2024 unter Telefon 
08324/2398 und am 5./6. Oktober 2024 unter Telefon 08321/57051680. 
Notfallsprechstunden von 10.00 bis 12.00 und von 18.00 bis 19.00 Uhr. 
Der Notfallzahnarzt für den Bereich Kempten ist in der Kemptener Aus-
gabe dieser Zeitung unter der Rubrik „was, wo, wer, wann“ aufgeführt.

Sonntags- und Nachtdienst 
der Apotheken

Sonthofen, Immenstadt, Blaichach, Oberstdorf,  
Fischen, Bad Hindelang::
am 3. Oktober 2024: Stadt Apotheke, Immenstadt, 
Kirchplatz 3, Telefon 08323/8524 
und Engel-Apotheke, Oberstdorf, Nebelhornstraße 1,  
Telefon 08322/2121
am 5. Oktober 2024: Adler Apotheke, Sonthofen,  
Promenadestraße 5a, Telefon 08321/22899
am 6. Oktober 2024: Apotheke am Rathaus, Immenstadt, 
Marienplatz 3, Telefon 08323/6396

Oberstaufen:
am 3. Oktober 2024: St. Ulrich-Apotheke, Lindenberg,  
Hauptstraße 61, Telefon 08381/1452
am 5. Oktober 2024: Stadt-Apotheke, Lindenberg, 
Bismarckstraße 9, Telefon 08381/940087 

Altusried, Betzigau, Buchenberg, Dietmannsried, Durach, Lauben, 
Sulzberg, Walten hofen, Wiggensbach:
am 3. Oktober 2024: Linden-Apotheke, Wiggensbach,  
Illerstraße, Telefon 08370/1525
am 6. Oktober 2024: Christophorus-Apotheke, Durach, 
Bürgermeister-Batzer-Straße 1, Telefon 0831/564657

Diensthabende Apotheken in Kempten:
am 3. Oktober 2024: Engel-Apotheke, Lotterbergstraße 57, 
Telefon 0831/97170
am 5. Oktober 2024: Iller-Apotheke, Ludwigstraße 73, 
Telefon 0831/564660
am 6. Oktober 2024: Kastanien-Apotheke am Forum, Bahnhofstraße 42, 
Telefon 0831/26342

Es wird gebeten, den Sonntagsdienst nur in dringenden Fällen in 
Anspruch zu nehmen!

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 19.09.2024,  (Bpl.Nr. 
0528/23), den Neubau Teamhaus (Mitarbeiterwohnungen) mit Gewerbe-
flächen (Bäckerei, Ladengastronomie mit Bistro und Skischule), Lager-
flächen und Depots Gschwend  in Balderschwang, (Fl.Nr. 322/1, 322/2, 
322/4), Gemarkung Balderschwang, bauaufsichtlich genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg, 
Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftfor-
mersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form mög-
lich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 

Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerich-
ten infolge der Klageerhebung eine Verwaltungsgebühr fällig. 

gez.: Alexander Briest

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 1, Zimmer 2.37 und 
bei der Gemeinde Balderschwang, Dorf 11, 87538 Balderschwang ein-
gesehen werden.
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Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 03.09.2024,  (Bpl.
Nr. 0340/24), Abbruch der bestehenden Kochhütte und Neubau der Alpe 
„Alter Stein“ Im Moos  in Burgberg i. A., (Fl.Nr. 1966), Gemarkung 
Burgberg i.Allgäu, bauaufsichtlich genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg, 
Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftfor-
mersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-

mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form mög-
lich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 

Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerich-
ten infolge der Klageerhebung eine Verwaltungsgebühr fällig. 

gez.: Julia Thönnes

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 1, Zimmer 2.37, und 
bei der Gemeinde Burgberg, Rettenberger Straße 2. 87545 Burgberg 
eingesehen werden.
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Änderung der Verbandssitzung  
des Abwasserverbandes Obere Iller vom 09.01.2014

Die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Obere Iller hat in 
der Sitzung am 08.12.2023 die 2. Änderung der Verbandssatzung vom 
09.01.2014 beschlossen.
Das Landratsamt Oberallgäu als zuständige Aufsichtsbehörde hat gemäß 
Art. 48 Abs. 3 Satz 1 KommZG die Änderungssatzung im Amtsblatt Nr. 
33 vom 13.08.2024 veröffentlicht.
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Veröffentlichung des Landratsamtes Oberallgäu

Wasserrecht;
Errichtung einer Verrohrung an einem namenlosen Zubringer 
(Moosgraben) zum Kaltenbach, Flur Nr. 917/60 und 917/54, Gemar-
kung Waltenhofen
Antragsteller: Weiher GmbH & Co. KG, Weiher 13, 87448 Walten-
hofen

Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung

Die Weiher GmbH & Co. KG beantragte beim Landratsamt Oberallgäu, 
Abteilung Wasserrecht mit Antrag vom 05.07.2024 die Genehmigung für 
die Errichtung einer Verrohrung an einem namenlosen Zubringer (Moos-
graben) zum Kaltenbach bei Flur Nr. 917/60 und 917/54, Gemarkung 
Waltenhofen.

Das Landratsamt Oberallgäu führt ein Genehmigungsverfahren gem. § 
68 WHG durch. Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 7 
Abs. 1  i.V.m. Anlage 1 Nr. 13.18.1 und Anlage 3 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG – ergab, dass die Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist.

Der Antragsteller plant daher die Herstellung einer neuen Überfahrt über 
den Bach im Bereich zwischen der schon bestehenden Überfahrt (ober-
halb der hier beantragten Überfahrt) und der noch bestehenden Brücke 
(unterhalb der hier beantragten Überfahrt). Die neue Überfahrt soll ähn-
lich der oberhalb bestehenden Überfahrt aus dem Jahr 2010 in Form eines 
Rechteckdurchlasses DN 2000 mit dem Einbau einer naturnahen Sohl-
substratschicht hergestellt und betrieben werden. Die Länge der neuen 
Überfahrt beträgt 10 Meter. Nach Fertigstellung der neuen Überfahrt wird 
die bestehende Brücke rückgebaut.

Nach Auffassung des Landratsamtes Oberallgäu verspricht die Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung keine zusätzlichen Erkennt-
nisse. Es ist daher keine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig. Die 
maßgeblichen Unterlagen zur Entscheidung können beim Landratsamt 
Oberallgäu, Abteilung Wasserrecht, eingesehen werden.

Die Entscheidung über die Nichtdurchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung ist nicht selbstständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG).

gez.: Justin Martin 259

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 12.09.2024,  (Bpl.Nr. 
0768/24), Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage mit Trafosta-
tionen Kemptener Straße  in Haldenwang, (Fl.Nr. 364, 984, 987, 987/2), 
Gemarkung Haldenwang, Lauben, bauaufsichtlich genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg, 
Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftfor-
mersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form mög-
lich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 

Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerich-
ten infolge der Klageerhebung eine Verwaltungsgebühr fällig. 

gez.: Markus Haug

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 1, Zimmer 2.37, 
und bei der Gemeinde 87490 Haldenwang, Römerstraße 3, eingesehen 
werden.
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Öffentliche Zustellung

Sonthofen, 24.09.2024, 142-SF-Su/OA-MA747
Landkreis Oberallgäu Bürgerservice, J.Sutor 
Oberallgäuer Platz 2, 87527 Sonthofen, Zi. E.05
Telefon: 08321/612-900, Telefax: 08321/612-350 E-Mail: buergerser-
vice@lra-oa.bayern.de
Zulassungsrecht;
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Frau Gudrun 
Madlen Vetter 
Zuletzt wohnhaft in: 87509 Immenstadt, Obereinharz 5
Fahrgestellnummer:WV2ZZZ2KZHX081822, amtl. Kennz.: OA-MA747

Öffentliche Zustellung des Eingriffsverwaltungsbescheids vom 
24.09.2024, 142-SF/Su/OA-MA747,
gemäß Art. 41 BayVwVfG i. V. m. Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 
VwZVG

Der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Empfängerin ist unbe-
kannt.

Zustellungsversuche des o.g. Bescheids durch die Post blieben unter der 
angegebenen Anschrift erfolglos ebenso anschließende Ermittlungen über 
den aktuellen Aufenthalt.

Das o.g. Schriftstück wird daher gemäß Art. 15 VwZVG öffentlich 
zugestellt.

Der Bescheid vom 24.09.2024, 142-SF/Su/OA-MA747, liegt bei der 
Zulassungsstelle des Landratsamtes Oberallgäu, Oberallgäuer Platz 2, 
87527 Sonthofen, Zi. E.05, während der Dienststunden zur Abholung 
durch die Betroffene auf.

Es erfolgt der besondere Hinweis, dass durch die öffentliche Zustellung 
Fristen (z.B. Rechtsbehelfsfrist) in Gang gesetzt werden können, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (vgl. Art. 15 Abs.2 Satz 3 
VwZVG).

Der Bescheid gilt nach Art. 15 Abs. 2 Satz 6 VwZVG als öffentlich zuge-
stellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei 
Wochen vergangen sind.

J.Sutor 
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Angefangene Tage gelten als volle Tage. Die Tage der An- und Abreise 
werden als ein Aufenthaltstag berechnet. 

(2)  Im Kurgebiet beträgt der Beitrag pro Aufenthaltstag:
 a) für Personen ab dem vollendeten 6. Lebensjahr 1,90 €,
 b)  für Personen ab dem vollendeten 14. Lebensjahr 3,80 €.
 Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres sind beitragsfrei.

(3)  Im Kurbeitrag ist die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer ent-
halten. 

(4)  Von der Zahlung des Kurbeitrages sind befreit:

 1. Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr
 2.  Schwerbehinderte Personen mit einem Grad der Behinderung von 

wenigstens 80 % gemäß amtlichem Ausweis
 3.  Begleitpersonen von schwerbehinderten Personen mit einem Grad 

der Behinderung von wenigstens 80 %, die laut amtlichem Aus-
weis auf ständige Begleitung angewiesen sind (Merkzeichen „B“)

 4. Geschäftsreisende
 5.  Verwandte ersten Grades, deren Gastgeber mit Hauptwohnsitz in 

Fischen gemeldet ist.

§ 5 Erklärung des Kurbeitragspflichtigen

(1)  Kurbeitragspflichtige, die im Kurgebiet der Gemeinde übernachten, 
sowie Kurbeitragspflichtige, die nicht im Kurgebiet der Gemeinde 
übernachten, haben der Gemeinde am ersten Tag ihres Aufenthaltes 
mittels des durch die Gemeinde zu Verfügung gestellten elektro-
nischen Meldesystems oder eines Formblatts die für die Feststellung 
der Kurbeitragspflicht erforderlichen Angaben zu machen. Anzugeben 
sind der Name, die Anschrift (Hauptwohnsitz), das Geburtsdatum, der 
Tag der Ankunft und der (vorgesehene) Abreisetag. Im Falle einer 
Schwerbehinderung ist diese der einhebenden Stelle durch Vorlage des 
Schwerbehindertenausweises nachzuweisen.

(2)  Die Meldepflicht entfällt für Personen, die nach § 6 Abs. 1 gemeldet 
werden oder die nach § 7 eine Kurbeitragspauschale zu entrichten 
haben.

§ 6 Einhebung und Haftung für Betriebe 

(1)  Natürliche und juristische Personen, die Kurbeitragspflichtige beher-
bergen oder ihnen Wohnraum überlassen, sowie Inhaber von Cam-
ping- und Wohnmobilstellplätzen, sind verpflichtet, der Gemeinde die 
Beitragspflichtigen spätestens am ersten Tag des Aufenthalts mittels 
des durch die Gemeinde zur Verfügung gestellten Verfahrens (Melde-
system) zu melden, sofern diese sich nicht selbst gemeldet haben. Sie 
sind weiterhin verpflichtet, den Kurbeitrag einzuheben und haften der 
Gemeinde gegenüber für den vollständigen Eingang des Beitrages.

(2)  Wenn alle meldepflichtigen Daten des Kurbeitragspflichtigen und des-
sen Begleitpersonen auf elektronischem Weg weitergeleitet werden, 
entfällt grundsätzlich die Vorlage des unterschriebenen Meldescheins 
an die Gemeinde. Die Vorschriften des Bundesmeldegesetztes bleiben 
unberührt.

(3)  Ausnahmsweise können Beherbergungsbetriebe, die nicht über die 
technische Ausstattung zur elektronischen Weiterleitung der Mel-
dungen über das Meldesystem verfügen, die Meldungen im Gäste-
service abgeben. Für die erforderliche manuelle Erfassung durch die 
Gästeinformation wird eine Gebühr in Höhe von 3,- € pro Melde-
schein erhoben.

(4)  Der Kurbeitrag ist von dem zur Einhebung Verpflichteten, sofern im 
Rahmen der EDV-Abrechnung kein Abbuchungsauftrag besteht, spä-
testens am dritten Tag nach der Zustellung des jeweiligen Bescheides 
auf ein Konto der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe, Fischen 
i.Allgäu einzuzahlen.

§ 7 Besondere Vorschriften für Zweitwohnungsbesitzer

(1)  Personen, die eine zweite oder eine weitere Wohnung in der Gemein-
de innehaben, sowie deren nicht dauernd von ihnen getrenntlebende 
Ehegatten oder Lebenspartner und die im Haushalt des Inhabers der 
Zweitwohnung lebenden Kinder ab der Vollendung des 6. Lebens-
jahres, haben, sofern sie nach § 1 kurbeitragspflichtig sind, einen 
jährlichen pauschalen Kurbeitrag zu entrichten. 

  Alle anderen Nutzer der Wohnung, die nach § 1 beitragspflichtig 
sind, unterliegen der Meldepflicht nach § 5. Als zweite oder weitere 
Wohnungen gelten auch Mobilheime, Wohnmobile, Wohn- und Cam-
pingwagen, die länger als drei Monate im Kalenderjahr nicht oder nur 
unerheblich fortbewegt werden. 

  Zum Nachweis der Entrichtung des pauschalen Kurbeitrages erhält der 
Beitragspflichtige einen elektronischen Gästepass.

(2)  Der jährliche pauschale Kurbeitrag beträgt für Personen 
 • ab dem vollendeten 6. Lebensjahr 85,00 € und
 • ab dem vollendeten 14. Lebensjahr 170,00 €.
  Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres sind 

kurbeitragsfrei.

(3)  Inhaber von Zweitwohnungen haben Beginn und Ende des Haltens 
jeder Zweitwohnung im Gemeindegebiet sowie Veränderungen, die 
eine Auswirkung auf die Festsetzung des pauschalen Jahreskurbei-
trags haben, der Gemeinde innerhalb eines Monats nach Beginn und 
Ende schriftlich anzuzeigen.

(4)  Die Beitragspflicht für den pauschalen Kurbeitrag entsteht jeweils am 
1. Januar. Tritt die Beitragspflicht erst nach dem 1. Januar ein, so ent-
steht die Beitragspflicht mit dem ersten Tag des auf diesen Zeitpunkt 
folgenden Monats. Die Beitragspflicht endet mit Ablauf des Monats, 
in dem die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht mehr vorliegen.

(5)  Der pauschale Kurbeitrag wird erstmals einen Monat nach Bekannt-
gabe des Beitragsbescheids zur Zahlung fällig. Bis zur Bekanntgabe 
eines neuen Beitragsbescheides ist der pauschale Kurbeitrag jeweils 
zum 15. Februar eines jeden Jahres fällig. Bei Änderungen im Laufe 
des Kalenderjahres wird jeder angefangene Kalendermonat mit einem 
Zwölftel berechnet. Endet die Beitragspflicht, so ist der zu viel gezahl-
te Beitrag zu erstatten.

(6)  Die Gemeinde kann zur Feststellung der Kurbeitragspflicht verlangen, 
dass Inhaber von Zweitwohnungen ihr über die Benutzung der Zweit-
wohnung Auskunft geben. Weist eine nach Abs. 1 vom Pauschalbei-
trag erfasste Person nach, dass sie sich im Veranlagungszeitraum nicht 
zu Kur- und Erholungszwecken in der Gemeinde aufgehalten hat, so 
entfällt der Beitrag.

(7)  In begründeten Fällen kann eine Ausnahme von der Pauschalierung 
gemäß Abs. 1 und Abs. 2 genehmigt werden. Dieser Personenkreis ist 
dann nach §§ 1 bis 5 meldepflichtig.

(8) § 4 Absatz 6 Nrn. 1 bis 3 gelten entsprechend.
(9)  Mehrere Inhaber einer Zweitwohnung haften gesamtschuldnerisch für 

den pauschalen Jahreskurbeitrag.

§ 8 Hinweise, Ausnahmen und Anordnungen

(1)  Soweit zutreffend, gelten die Bestimmungen der Abgabenordnung und 
des Kommunalabgabengesetzes in der jeweils gültigen Fassung.

(2)  In begründeten Einzelfällen kann die Gemeinde Ausnahmen zulassen, 
wenn die Vorschriften der Kurbeitragssatzung wirtschaftlich oder 
administrativ eine Härte darstellen sollte. 

(3)  Um die Erfüllung der sich aus dieser Satzung ergebenden Verpflich-
tungen sicherzustellen, kann die Gemeinde im Einzelfall die erforder-
lichen Anordnungen erlassen. 

§ 9 Ordnungswidrigkeiten

(1)  Ordnungswidrig handelt, wer als Abgabepflichtiger oder bei der Wahr-
nehmung der Angelegenheit eines Abgabepflichtigen leichtfertig:

 a)  über abgabenrechtlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvoll-
ständige     Angaben macht

 oder
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Öffnungszeiten des Landratsamtes Oberallgäu: 
Montag: 8.00–12.00 und 13.30–17.00 Uhr   Dienstag: 8.00–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag: 8.00–12.00 und 13.30–16.00 Uhr   Freitag: 8.00–12.30 Uhr

Erweiterte Öffnungszeiten des Bürgerservicebereiches (Telefon 08321/612-900) im Landratsamt: 
Montag 7.30–17.00 Uhr   Dienstag 7.30–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag 7.30–16.00 Uhr   Freitag 7.30–12.30 Uhr

Sprechstunde für Unternehmerinnen und Unternehmer zu finanziellen Fördermöglichkeiten: Donnerstag 9.00-12.00 Uhr, Terminvereinbarung unter Tel.: 08321 / 612-342

Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb dieser Zeiten Termine zu vereinbaren.
Aktuelle Stellenausschreibungen finden Sie im Internet unter www.oberallgaeu.org/stellenangebote oder Tel. (08321) 612-211

Veröffentlichung des Landratsamtes Oberallgäu

Wasserrecht;
Verlegung und Sanierung eines verrohrten Wildbaches (namenloses 
Gewässer) bei Flur Nr. 321/3 und 322/2, Gemarkung Balderschwang, 
in Verbindung mit einem Erweiterungsbau am Berghotel Ifenblick
Antragsteller: Berghotel Ifenblick, Inh. Bianca Schießl e.K., 
Gschwend 49, 87538 Balderschwang

Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung

Die Berghotel Ifenblick, Inh. Bianca Schießl e.K. beantragte beim Land-
ratsamt Oberallgäu, Abteilung Wasserrecht mit Antrag vom 05.07.2024 
die Genehmigung für die Verlegung und Sanierung eines verrohrten Wild-
baches (namenloses Gewässer) bei Flur Nr. 321/3 und 322/2, Gemarkung 
Balderschwang. Das Vorhaben steht in Zusammenhang mit dem geplanten 
Erweiterungsbau am Berghotel Ifenblick.

Das Landratsamt Oberallgäu führt ein Genehmigungsverfahren gem. § 
68 WHG durch. Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 7 
Abs. 1  i.V.m. Anlage 1 Nr. 13.18.1 und Anlage 3 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG – ergab, dass die Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist.

Aktuell ist der Wildbach im Bereich des Berghotel Ifenblick bereits 
verrohrt (DN 500). Die Verrohrung beginnt am Hang oberhalb des 
Hotelgebäudes und endet südlich der Kreisstraße OA 9. Dabei verläuft 
die Verrohrung teilweise unter dem bestehenden Hotelgebäude und muss 
aufgrund des Erweiterungsbaus verlegt werden. Zudem ist die Verrohrung 
teilweise beschädigt und muss entsprechend saniert werden.

Der Antragsteller plant daher die Verrohrung nach Osten hin aus dem 
Baufeld zu verlegen. Die Sanierung erfolgt mittels Inliner-Verfahren. 

Nach Auffassung des Landratsamtes Oberallgäu verspricht die Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung keine zusätzlichen Erkennt-
nisse. Es ist daher keine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig. Die 
maßgeblichen Unterlagen zur Entscheidung können beim Landratsamt 
Oberallgäu, Abteilung Wasserrecht, eingesehen werden.

Die Entscheidung über die Nichtdurchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung ist nicht selbstständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG).

Gez. Justin Martin 261

S A T Z U N G
für die Erhebung eines Kurbeitrages (Kurbeitragssatzung)  

in der Gemeinde Fischen i. Allgäu
vom 25. September 2024 

Auf Grund des Art. 7 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemein-
de Fischen i. Allgäu folgende Satzung für die Erhebung eines Kurbei-
trages (Kurbeitragssatzung) in der Gemeinde Fischen i. Allgäu:

§ 1 Beitragspflicht

(1)  Personen, die sich zu Kur- oder Erholungszwecken im Kurgebiet der 
Gemeinde aufhalten, ohne dort ihre Hauptwohnung im Sinne des 
Melderechtes zu haben, und denen die Möglichkeit zur Benutzung 
der Kur- und Erholungseinrichtungen und zur Teilnahme an den 
Veranstaltungen geboten wird, sind verpflichtet, einen Kurbeitrag zu 
entrichten. Diese Verpflichtung ist nicht davon abhängig, ob und in 
welchem Umfang Einrichtungen, die Kurzwecken dienen, tatsächlich 
in Anspruch genommen werden.

(2)  Absatz 1 gilt auch für Einrichtungen und Veranstaltungen außerhalb 
des Gemeindegebiets, sofern der regionale Bezug eine regelmäßige 
Inanspruchnahme durch die Kurgäste der Gemeinde zu Kur- oder 
Erholungszwecken erwarten lässt. Zum Aufwand für Einrichtungen 
und Veranstaltungen zählt auch der Finanzierungsanteil am öffentli-
chen Personennahverkehr, der auf die Kurgäste entfällt.

§ 2 Kurgebiet

Kurgebiet ist das Gemeindegebiet.

§ 3 Entstehen, Fälligkeit und Entrichtung des Kurbeitrages

(1)   Die Kurbeitragsschuld entsteht für jeden Aufenthaltstag mit Beginn 
des jeweiligen Tages.

(2)  Der Kurbeitrag wird mit dem Entstehen fällig.

(3)  Der Kurbeitrag ist an den zur Einhebung Verpflichteten (§ 6) oder, 
falls ein solcher nicht vorhanden ist, unmittelbar an die Gemeinde zu 
entrichten.

(4)  Zum Nachweis der Entrichtung des Kurbeitrages erhält der Beitrags-
pflichtige einen elektronischen Gästepass.

§ 4 Höhe des Kurbeitrages

(1)  Der Kurbeitrag wird nach der Anzahl der Aufenthaltstage berechnet. 
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 b)  die Gemeinde pflichtwidrig über abgabenrechtlich erhebliche 
Tatsachen in Unkenntnis lässt und dadurch Abgaben verkürzt oder 
nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile für sich oder einen anderen 
erlangt. 

   Die Strafbestimmungen bei Vorsatz des Art. 14 KAG bleiben unbe-
rührt.

(2)  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig
 a) Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind 
 oder
 b)  entgegen der Bestimmungen in § 3 in Verbindung mit §§ 6 und 7 

dieser Satzung meldepflichtige Gäste nicht fristgerecht meldet.

(3)  Gemäß Art. 15 und 16 KAG kann eine Ordnungswidrigkeit nach 
Absatz 1 mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 €, die Ordnungswid-
rigkeit nach Abs. 2 mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 € geahndet 
werden. 

§ 10 Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt zum 01. Dezember 2024 in Kraft. 

(2) § 7 Abs. 2 dieser Satzung tritt zum 01. Januar 2025 in Kraft.

(3)  Gleichzeitig tritt die Satzung für die Erhebung eines Kurbeitrages vom 
08. Oktober 2012 mit den erlassenen Änderungen außer Kraft.

Fischen i. Allgäu, den 25. September 2024 

GEMEINDE FISCHEN I.ALLGÄU

gez.: Bruno Sauter, Erster Bürgermeister 263

Bekanntmachung
der Gemeinde Fischen i. Allgäu 

Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen 
Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter

in der Gemeinde Fischen i.Allgäu
(Reinigungs- und Sicherungsverordnung)

vom 25. September 2024 

Hiermit wird die am 24. September 2024 vom Gemeinderat Fischen 
i.Allgäu beschlossene und am 25. September 2024 ausgefertigte Verord-
nung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straße und die 
Sicherung der Gehbahnen im Winter öffentlich bekannt gemacht.

Aufgrund des Art. 51 Abs. 4 und 5 des Bayerischen Straßen- und Wege-
gesetzes (BayStrWG) in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 
91-1-B) veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 1 Abs. 
101 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, 
erlässt die Gemeinde Fischen i.Allgäu folgende Verordnung:

Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Inhalt der Verordnung 

Diese Verordnung regelt Inhalt und Umfang der Reinhaltungs-, Rei-
nigungs- und Sicherungspflichten auf den öffentlichen Straßen in der 
Gemeinde Fischen i.Allgäu.

§ 2 
Begriffsbestimmungen

Öffentliche Straßen, Gehbahnen, geschlossene Ortslage 

(1)  Öffentliche Straßen im Sinne dieser Verordnung sind alle dem 
öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze mit ihren 
Bestandteilen im Sinne des Art. 2 Nr. 1 BayStrWG oder des § 1 Abs. 
4 Nr. 1 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) in der jeweiligen 
Fassung. Hierzu gehören insbesondere die Fahrbahnen, die Trenn-, 
Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, die Geh- und Radwege und 
die der Straße dienenden Gräben, Böschungen, Stützmauern und 
Grünstreifen.

(2) Gehbahnen sind 
 a)  die für den Fußgängerverkehr bestimmten, befestigten und abge-

grenzten Teile der öffentlichen Straßen oder

 b)  in Ermangelung einer solchen Befestigung oder Abgrenzung, die 
dem Fußgängerverkehr dienenden Teile am Rande der öffentlichen 
Straßen in einer Breite von 1 Meter, gemessen vom begehbaren 
Straßenrand aus.

(3)  Geschlossene Ortslage ist der Teil des Gemeindegebiets, der in 
geschlossener oder offener Bauweise zusammenhängend bebaut ist. 
Einzelne unbebaute Grundstücke, zur Bebauung ungeeignetes oder 
ihr entzogenes Gelände oder einseitige Bebauung unterbrechen den 
Zusammenhang nicht (Art. 4 Abs. 1 Satz 2 und 3 BayStrWG). 

Reinhaltung der öffentlichen Straßen

§ 3 
Verbote

(1)  Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit ist es untersagt, 
öffentliche Straßen mehr als nach den Umständen unvermeidbar zu 
verunreinigen oder verunreinigen zu lassen. 

(2) Insbesondere ist es verboten, 
 a)  auf öffentlichen Straßen Putz- oder Waschwasser, Jauche oder son-

stige verunreinigende Flüssigkeiten auszuschütten oder ausfließen 
zu lassen, Fahrzeuge, Maschinen oder sonstige Geräte zu säubern, 
Tierfutter auszubringen;

 b)  Gehwege durch Tiere verunreinigen zu lassen; dies gilt nicht für den 
landwirtschaftlichen Viehtrieb

 c)  Steine, Bauschutt, Holz, Schrott, Gerümpel, Verpackungen, Behält-
nisse sowie Eis und Schnee 

  1. auf öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu lagern,

  2.  neben öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu 
lagern, wenn dadurch die Straßen verunreinigt werden können,

  3.  in Abflussrinnen, Kanaleinlaufschächte, Durchlässe oder offene 
Abzugsgräben der öffentlichen Straßen zu schütten oder einzu-
bringen.

(3) Das Abfallrecht bleibt unberührt. 

Reinigung der öffentlichen Straßen

§ 4 
Reinigungspflicht

(1)  Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit haben die Eigen-
tümer und die zur Nutzung dinglich Berechtigten von Grundstücken, 
die innerhalb der geschlossenen Ortslage an die im Straßenreinigungs-
verzeichnis (Anlage 1) aufgeführten öffentlichen Straßen angrenzen 
(Vorderlieger) oder über diese öffentlichen Straßen mittelbar erschlos-
sen werden (Hinterlieger), die in § 6 bestimmten Reinigungsflächen 
gemeinsam auf eigene Kosten zu reinigen. Grundstücke werden über 
diejenigen Straßen mittelbar erschlossen, zu denen über dazwischen-
liegende Grundstücke in rechtlich zulässiger Weise Zugang oder 
Zufahrt genommen werden darf. 

(2)  Grenzt ein Grundstück an mehrere im Straßenreinigungsverzeichnis 
(Anlage 1) aufgeführte öffentliche Straßen an oder wird es über 
mehrere derartige Straßen mittelbar erschlossen oder grenzt es an eine 
derartige Straße an, während es über eine andere mittelbar erschlossen 
wird, so besteht die Verpflichtung für jede dieser Straßen. 

(3)  Die Vorderlieger brauchen eine öffentliche Straße nicht zu reinigen, zu 
der sieaus tatsächlichen oder aus rechtlichen Gründen keinen Zugang 
und keine Zufahrt nehmen können und die von ihrem Grundstück aus 
nur unerheblich verschmutzt werden kann. 

(4)  Keine Reinigungspflicht trifft ferner die Vorder- oder Hinterlieger, 
deren Grundstücke einem öffentlichen Verkehr gewidmet sind, soweit 
auf diesen Grundstücken keine Gebäude stehen. 

(5)  Zur Nutzung dinglich Berechtigte im Sinne des Absatzes 1 sind die 
Erbbauberechtigten, die Nießbraucher, die Dauerwohn- und Dauer-
nutzungsberechtigten und die Inhaber eines Wohnungsrechtes nach 
§ 1093 BGB.

§ 5 
Reinigungsarbeiten

Zur Erfüllung ihrer Reinigungspflicht haben die Vorder- und Hinterlieger 
die im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage 1) aufgeführten öffentlichen 
Straßen, und zwar innerhalb der in § 6 genannten Reinigungsflächen, zu 
reinigen. 

Sie haben dabei die Gehwege und die innerhalb der Reinigungsflächen 
befindlichen Teile der Fahrbahn (einschließlich der Parkstreifen) nach 
Bedarf

a)  zu kehren und den Kehricht, Schlamm und sonstigen Unrat zu entfer-
nen (soweit eine Entsorgung in üblichen Hausmülltonnen für Biomüll, 
Papier oder Restmüll oder in Wertstoffcontainern möglich ist); ent-
sprechendes gilt für die Entfernung von Unrat auf den Grünstreifen. 

  Im Herbst sind die Reinigungsarbeiten bei Laubfall, soweit durch 
das Laub – insbesondere bei feuchter Witterung – die Situation als 
verkehrsgefährdend einzustufen ist, ebenfalls durchzuführen.

b)  von Gras und Unkraut sowie Moos und Anflug von sonstigen Pflanzen 
zu befreien, soweit es aus Ritzen und Rissen im Straßenkörper wächst.

c)  insbesondere nach einem Unwetter sowie bei Tauwetter, die Abfluss-
rinnen und Kanaleinläufe freizumachen, soweit diese innerhalb der 
Reinigungsfläche (§ 6) liegen. 

§ 6
Reinigungsfläche

(1)  Die Reinigungsfläche ist der Teil der öffentlichen Straßen, der zwi-
schen der gemeinsamen Grenze des Vorderliegergrundstücks mit dem 
Straßengrundstück,

 und 

 a)  bei Straßen der Gruppe A des Straßenreinigungsverzeichnisses 
(Anlage) der Fläche außerhalb der Fahrbahn,

 b)  bei Straßen der Gruppe B des Straßenreinigungsverzeichnisses 
(Anlage) einer parallel zum Fahrbahnrand in einem Abstand von 
0,50 m verlaufenden Linie innerhalb der Fahrbahn

 c)  bei Straßen der Gruppe C des Straßenreinigungsverzeichnisses 
(Anlage) der Fahrbahnmitte bzw. der Straßenmitte

  liegt, wobei Anfang und Ende der Reinigungsfläche vor einem Grund-
stück jeweils durch die von den Grundstücksgrenzen aus senkrecht zur 
Straße gezogenen Linien bestimmt werden.

(2)  Bei einem Eckgrundstück gilt Absatz 1 entsprechend für jede öffent-
liche Straße, an die das Grundstück angrenzt, einschließlich der gege-
benenfalls in einer Straßenkreuzung liegenden Flächen.

§ 7
Gemeinsame Reinigungspflicht der Vorder- und Hinterlieger

(1)  Die Vorderlieger tragen gemeinsam mit den ihnen zugeordneten 
Hinterliegern die Reinigungspflicht für ihre Reinigungsflächen. Sie 
bleiben auch dann gemeinsam verantwortlich, wenn sie sich zur Erfül-
lung ihrer Pflichten anderer Personen oder Unternehmer bedienen; das 
Gleiche gilt auch für den Fall, dass zwischen Vorder- und Hinterlie-
gern Vereinbarungen nach § 8 (Aufteilung der Reinigungsarbeiten) 
abgeschlossen sind. 

(2)  Ein Hinterlieger ist dem Vorderlieger zugeordnet, über dessen Grund-
stück er Zugang oder Zufahrt zu derselben öffentlichen Straße nehmen 
darf, an die auch das Vorderliegergrundstück angrenzt.

§ 8
Aufteilung der Reinigungsarbeiten bei Vorder- und Hinterliegern

(1)  Es bleibt den Vorder- und Hinterliegern überlassen, die Aufteilung 
der auf sie treffenden Arbeiten untereinander durch Vereinbarung zu 
regeln. 

(2)  Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so kann jeder Vorder- oder 
Hinterlieger eine Entscheidung der Gemeinde über die Reihenfolge 
und die Zeitdauer, in der sie ihre Arbeiten zu erbringen haben, beantra-
gen. Unterscheiden sich die Grundstücke der einander zugeordneten 
Vorder- und Hinterlieger hinsichtlich der Flächen wesentlich, kann die 
Entscheidung beantragt werden, dass die Arbeiten nicht in gleichen 
Zeitabständen zu erbringen sind, sondern dass die Zeitabschnitte in 
demselben Verhältnis zueinanderstehen, wie die Grundstücksflächen.

Sicherung der Gehbahnen im Winter

§ 9 
Sicherungspflicht 

(1)  Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder 
Besitz haben die Vorder- und Hinterlieger die in § 11 bestimmten 
Abschnitte der Gehbahnen (Sicherungsfläche) der öffentlichen Stra-
ßen, die an ihr Grundstück angrenzen oder ihr Grundstück mittelbar 
erschließen, auf eigene Kosten in sicherem Zustand zu erhalten. 

(2)  § 4 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 bis 5, §§ 7 und 8 gelten sinngemäß. Die 
Sicherungspflicht besteht für alle öffentlichen Straßen (§ 2 Abs. 1) 
innerhalb der geschlossenen Ortslage (§ 2 Abs. 3) auch wenn diese 
nicht im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage 1) aufgeführt sind. 

§ 10
Sicherungsarbeiten

(1)  Die Vorder- und Hinterlieger haben die Sicherungsfläche an Werkta-
gen ab 7 Uhr und an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ab 8 Uhr von 
Schnee zu räumen und bei Schnee-, Reif- oder Eisglätte mit geeig-
neten abstumpfenden Stoffen (z. B. Sand, Splitt), nicht jedoch mit 
Tausalz oder ätzenden Mitteln zu bestreuen oder das Eis zu beseitigen. 
Der Einsatz von Tausalz ist nur zulässig, wenn durch Sand, Splitt oder 
anderen geeigneten abstumpfenden Mittel die Verkehrssicherungs-
pflicht nicht gewährleistet kann, insbesondere bei Glättegefahr (z. B. 
an Treppen oder starken Steigungen). Diese Sicherungsmaßnahmen 
sind bis 20 Uhr so oft zu wiederholen, wie es zur Verhütung von 
Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich 
ist. 

(2)  Der von den Gehbahnen geräumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut) 
sind neben der Gehbahn so zu lagern, dass der Verkehr nicht gefährdet 
oder erschwert wird. Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlaufschächte 
und Fußgängerüberwege sind bei der Räumung freizuhalten. 

(3)  Es ist ausdrücklich verboten, Schnee oder Eis (Räumgut) von privaten 
Flächen neben der Straße bzw. Gehbahn zu lagern. 

§ 11
Sicherungsfläche

(1)  Sicherungsfläche ist die vor dem Vorderliegergrundstück innerhalb der 
in § 6 genannten Reinigungsfläche liegende Gehbahn nach § 2 Abs. 2.

(2)  § 6 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

Schlussbestimmungen

§ 12 
Befreiung und abweichende Regelungen

(1)  Befreiungen vom Verbot der Straßenverunreinigung nach § 3 gewährt 
die Gemeinde, wenn der Antragsteller die unverzügliche Reinigung 
besorgt. 

 
(2)  In Fällen, in denen die Vorschriften dieser Verordnung zu einer erheb-

lichen unbilligen Härte führen würden, die dem Betroffenen auch 
unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange und der Interessen 
der übrigen Vorder- und Hinterlieger nicht zugemutet werden kann, 
spricht die Gemeinde auf Antrag durch Bescheid eine Befreiung 
aus oder trifft unbeschadet des § 8 Abs. 2 sonst eine angemessene 
Regelung. Eine solche Regelung hat die Gemeinde auch zu treffen in 
Fällen, in denen nach dieser Verordnung auf Vorder- und Hinterlieger 
keine Verpflichtung trifft. Die Entscheidung kann befristet, unter 
Bedingungen, Auflagen oder Widerrufsvorbehalt erteilt werden. 

§ 13 
Ordnungswidrigkeiten

Gemäß Art. 66 Nr. 5 BayStrWG kann mit einer Geldbuße bis zu eintau-
send Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1.  entgegen § 3 eine öffentliche Straße verunreinigt oder verunreinigen 
lässt,

2.  die ihm nach den §§ 4 und 5 obliegende Reinigungspflicht nicht 
erfüllt,

3.  entgegen den §§ 9 und 10 die Gehbahnen nicht oder nicht rechtzeitig 
sichert.

§ 14
Inkrafttreten

(1)  Diese Verordnung tritt am 01. Oktober 2024 in Kraft. Sie gilt 20 Jahre. 

(2)  Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung 

der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter 
vom 18. Februar 2004 außer Kraft.

Anlage zur Straßenreinigungsverordnung
(zu § 4 Abs. 1, § 5 und § 6)

Straßenreinigungsverzeichnis

Gruppe A
(Reinigungsfläche: Gehwege)

Bundesstraße 19 (Ortsdurchfahrt Langenwang)

Gruppe B
(Reinigungsfläche: Gehwege und zusätzlich die Fahrbahnränder in einem 
Abstand von 0,50 m verlaufenden Linie innerhalb der Fahrbahn)

Beslerstraße (Kreisstraße OA 9)
Berger Weg, Burgstraße, Illerstraße, Gerberstraße, Winkelstraße (Kreis-
straße OA 26)

Gruppe C
(Reinigungsfläche: bis zur Fahrbahnmitte bzw. Straßenmitte)

Hierunter fallen sämtliche weiteren öffentlichen Straßen, die nicht in der 
Gruppe A oder B enthalten sind.

Die Verordnung liegt ab sofort im Bürgermeisterbüro der Gemeinde 
Fischen i.Allgäu, Am Anger 15, 87538 Fischen i.Allgäu sowie in der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe, Weiler 16, 
87538 Fischen i.Allgäu, zur Einsichtnahme während der allgemeinen 
Dienststunden aus.

Fischen i.Allgäu, den 25.09.2024 

gez.: Bruno Sauter, Erster Bürgermeister 264

Bekanntmachung
der Gemeinde Fischen i. Allgäu 

Verordnung über die Parkgebühren
in der Gemeinde Fischen i. Allgäu

(Parkgebührenordnung)
vom 25. September 2024

Hiermit wird die am 24. September 2024 vom Gemeinderat Fischen 
i.Allgäu beschlossene und am 25. September 2024 ausgefertigte Verord-
nung über die Parkgebühren in der Gemeinde Fischen i.Allgäu öffentlich 
bekannt gemacht:

Die Gemeinde Fischen i.Allgäu erlässt aufgrund § 6a Abs. 6 und 7 des 
Straßenverkehrsgesetzes (StVG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 5. März 2003 (BGBl. I S. 310, 919), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 16. August 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 266) und § 10 der 
Zuständigkeitsverordnung (ZustV) zuletzt geändert durch § 1 der Verord-
nung vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 210), durch § 20 der Verordnung vom 
4. Juli 2024 (GVBl. S. 281), durch § 1 der Verordnung vom 23. Juli 2024 
(GVBl. S. 331) und durch § 1 der Verordnung vom 23. Juli 2024 (GVBl. 
S. 332) folgende Verordnung über die Parkgebühren in der Gemeinde 
Fischen i.Allgäu:

§ 1 – Geltungsbereich

Diese Parkgebührenordnung gilt für den Bereich der nachfolgend aufge-
führten Parkplätze, soweit Einrichtungen zur Überwachung der Parkzeit 
bestehen:

Parkraum A:

Am Anger, Bahnhofstraße, Berger Weg, Bolgenstraße, Burgstraße, Haupt-
straße, Ornachstraße, Pfarrstraße, St. Florian-Straße, Weilerstraße

Parkraum B:

P 1 Weilerstraße, P 2 Ornachstraße, Grundbachweg, Sportplatzgelände, 
Eisplatzgelände

§ 2 – Parkgebühren

Für die in § 1 genannten Parkplätze gilt folgende Parkgebühr:

(1)  Parkraum A:
 Die Parkgebühr beträgt je 10 Minuten 0,20 €
 Die Höchstparkdauer beträgt 2 Stunden.
  Die gebührenpflichtige Parkzeit ist täglich von 9 – 17 Uhr, 
 in der Pfarrstraße und Hauptstraße Montag bis Freitag 9 – 17 Uhr 
 und Samstag 9 – 12 Uhr.

(2) Parkraum B:
 2 Stunden:  1,00 €
 4 Stunden:  2,00 €
 1 Tag:  5,00 €
  Die gebührenpflichtige Parkzeit ist täglich ganztags 
 von 0.00 – 24.00 Uhr

(3)  Jahresparkkarte für Bürger(innen) mit Hauptwohnsitz in den Mit-
gliedsgemeinden der VG Hörnergruppe = 25,00 € pro Jahr

§ 3 – Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 12. November 2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Verordnung vom 06. Juli 2022 außer Kraft.

Die Verordnung liegt ab sofort im Bürgermeisterbüro der Gemeinde 
Fischen i.Allgäu, Am Anger 15, 87538 Fischen i.Allgäu, sowie in der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe, Weiler 16, 
87538 Fischen i.Allgäu, zur Einsichtnahme während der allgemeinen 
Dienststunden aus. 

Fischen i. Allgäu, den 25. September 2024

GEMEINDE FISCHEN I.ALLGÄU
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B E K A N N T M A C H U N G des Marktes Oberstdorf

 Vollzug der Wassergesetze;
Errichtung und Betrieb einer Wasserkraftanlage an der Trettach bei 

Dietersberg, Oberstdorf; Antragsteller: Thomas Rietzler, Dieters-
berg 7, 87561 Oberstdorf

Zum beantragten Projekt führt das Landratsamt Oberallgäu (Sachgebiet 
22.3 Wasserrecht) das wasserrechtliche Gestattungsverfahren durch.

I. Antrag
 
  Die beantragten Maßnahmen für Errichtung und Betrieb der Wasser-

kraftanlage dienen der Erzeugung von erneuerbaren Energien bzw. der 
Stromgewinnung. Hierfür wird das Wasser über ein Fassungsbauwerk 
aus der Trettach ableitet und dem Turbinenhaus zugeführt. Direkt 
danach erfolgt die Einleitung zurück in die Trettach. 

 Die Maßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

 •  Fassungsbauwerk mit Feinrechen und Absperrschütz (Wasseraus-
leitung)

 • Kiesschleuse 
 • Fischaufstiegshilfe 
 • Fischabstieg 
 • Sandfang als Stahlbetonrohr DN2000 
 •  Auslassbauwerk Sandfang mit Einlauf in die Druckrohrleitung 

DN1600 
 • Druckrohrleitung DN1600 
 • Krafthaus mit Auslassbauwerk in die Trettach 
 • Zuweg zum Krafthaus und zur Fassung

II. Wasserrechtliche Zulassungsentscheidung

 1.  Die gewässerbaulichen Maßnahmen umfassen nach § 67 Abs. 2 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) die Herstellung und wesentliche 
Umgestaltung eines Gewässers und seiner Ufer, welche einer 
Planfeststellung nach § 68 WHG bedürfen.

   Die Benutzung eines Gewässers bedarf der Erlaubnis oder Bewil-
ligung (§ 8 Abs. 1 WHG). Die Benutzungen umfassen das Ent-
nehmen und Ableiten von Wasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 WHG) und 
das Wiedereinleiten (§ Abs. 1 Nr. 4 WHG) in ein oberirdisches 
Gewässer. Dem Antrag liegt eine Bewilligung zu Grunde. 

   Der Gewässerausbau und die Bewilligung zur Gewässerbenutzung 
an der Trettach dienen der Erzeugung von Energie aus erneuer-
barer Quelle bzw. Nutzung der Wasserkraft zur Stromgewinnung.

Bekanntmachung zur Umstellung des Amtsblatts 

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Auf Grund von Art. 17 Abs. 3 des Gesetzes über die Digitalisie-
rung im Freistaat Bayern (Bayerisches Digitalgesetz – BayDiG) 
vom 22. Juli 2022 (GVBl. S. 374, BayRS 206-1-D), das zuletzt 
durch Art. 10 des Gesetzes vom 21. Juni 2024 (GVBl. S. 114) 
geändert worden ist, in Verbindung mit der Bayerischen Verord-
nung zur Ausführung kommunalrechtlicher Vorschriften (Bay-
KommV) vom 19. Januar 1983 (GVBl. S. 14, BayRS 2020-1-1-2-
I), die durch Verordnung vom 10. Dezember 2023 (GVBl. S. 655) 
geändert worden ist, macht das Landratsamt Oberallgäu bekannt:

1.  Das amtliche Verkündungsblatt des Landkreises Oberallgäu 
ist dessen regelmäßig erscheinendes Amtsblatt. Es wird auf 
der Internetseite des Landratsamts Oberallgäu unter www.
oberallgaeu.org/amtsblatt ausschließlich digital veröffentlicht 
und dort dauerhaft abrufbar gehalten. Bei der Poststelle des 
Landratsamts Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer 
Platz 2, Zimmer E.09 ist ein Ausdruck zur Einsicht für jeden 
auf Dauer bereitzuhalten und aufzubewahren. Das Landratsamt 
Oberallgäu gilt als die Veröffentlichung veranlassende Stelle 
im Sinne des Art. 17 Abs. 3 des Bayerischen Digitalgesetzes. 
Dort erfolgt auch eine Niederlegung, die digital im Amtsblatt 
bekannt gegeben wird.

2. Diese Bekanntmachung tritt am 01.11.2024 in Kraft.

Sonthofen, den 25.09.2024,

gez.: Indra Baier-Müller, Landrätin

Sonthofen, den 1. Oktober 2024
gez.: Indra Baier-Müller, Landrätin

 2.  Für die Zulassungsentscheidung ist das Landratsamt Oberallgäu 
zuständig. 

III.  Ergebnis zur Vorprüfung nach dem Gesetz über die Umweltver-
träglichkeit (UVPG):

  Das Landratsamt Oberallgäu führte gemäß Anlage 1 Nr. 13.14 UVPG 
(„Errichtung und Betrieb einer Wasserkraftanlage“) und Nr. 13.18.1 
(„Ausbaumaßnahmen“) die allgemeine Vorprüfung nach § 7 Abs. 
1 UVPG durch. Damit war eine überschlägige Überprüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 3 aufgeführten Kriterien verbunden.

  Nach einschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der Anlage 3 zum 
UVPG und Einschätzung der Maßnahmen kam die Behörde zu dem 
Schluss, dass die Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, 
da nicht von vorn herein auszuschließen war, ob das Neuvorhaben 
gegebenenfalls erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf die 
Schutzgüter nach § 2 Abs. 1 UVPG haben könnte. Hierzu liegt ein 
entsprechender Bericht über die Umweltverträglichkeit vor (Ziff. IV, 
Anlage 8.7).

IV. Pläne/Antragsunterlagen

 > Anlage 0.1  Deckblatt
 > Anlage 0.2 Inhaltsverzeichnis
 > Anlage 1 Erläuterung
 > Anlage 2  Planunterlagen, Deckblatt
 > Anlage 2.1  Übersichtskarte
 > Anlage 2.2 Übersichtslageplan mit Luftbild
 > Anlage 2.3 Übersichtslängsschnitt
 > Anlage 2.4  Fassungsbauwerk Draufsicht
 > Anlage 2.5 Fassungsbauwerk Schnitte
 > Anlage 2.6 Fischaufstiegsanlage Draufsicht und Schnitte
 > Anlage 2.7 Längsschnitt Fassungsbauwerk bis DL
 > Anlage 2.8  Regelquerschnitte Druckrohrleitung
 > Anlage 2.9  Krafthaus Draufsicht und Grundriss
 > Anlage 2.10 Krafthaus Schnitte
 > Anlage 2.11 Ausgleichsmaßnahme Lageplan und Schnitte
 > Anlage 3 Hydraulik Fischaufstiegsanlage
 > Anlage 4 Datenblatt Wasserkraftanlage
 > Anlage 5 Bauwerksverzeichnis
 > Anlage 6 Liegenschaftsangaben
 > Anlage 6.1 Flurstücksverzeichnis
 > Anlage 7 Flurstücksplan
 > Anlage 8  Umweltplanung Büro ITS Scheiber
 > Anlage 8.1 Bericht Limnologie
 > Anlage 8.2 Plan Limnologie
 > Anlage 8.3 Bericht Landschaftspflegerischer Begleitplan
 > Anlage 8.4 Plan Naturkunde 
 > Anlage 8.5 Bericht spezielle Artenschutzprüfung
 > Anlage 8.6 Bericht Fauna-Flora-Habitat
 > Anlage 8.7  Bericht über Umweltverträglichkeit nach § 16 

UVPG

V. Verfahrenshandbuch nach § 11a Abs. 3 WHG

  Das „Bayerische Verfahrenshandbuch erneuerbare Energien“ (Heraus-
geber: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucher-
schutz) wird gemäß der Ziff. VI, Nr. 2. veröffentlicht. 

VI. Bekanntmachung und Auslegung, Erörterung:
 Das Vorhaben wird mit folgenden Hinweisen bekannt gemacht, dass
 
 1.  die Pläne für die beantragte wasserrechtliche Gestattung für einen 

Monat vom _______________bis zum ______________ bei der 
Marktgemeinde Oberstdorf, Zimmer-Nr. __________ während der 
Dienststunden, zur öffentlichen Einsicht ausliegen (Art. 73 Abs. 3 
Satz 1 BayVwVfG), 

2. die Antragsunterlagen auch unter

 •  https://www.oberallgaeu.org/landkreis-politik-kommunales-ehren-
amt/oeffentliche-bekanntmachungen 

  oder

 • https://www.uvp-verbund.de

 heruntergeladen werden können und

3.  jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, bis einem 
Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der Marktgemeinde Oberstdorf oder beim Landratsamt 
Oberallgäu Einwendungen gegen den Plan erheben kann (§ 21 Abs. 2 
UVPG), und

4.  bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin auch ohne 
ihn verhandelt wird, und 

5.  a)
  die Personen, die Einwendungen erhoben haben, von dem Erörte-

rungstermin benachrichtigt werden,
 b)
  die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch 

öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann, wenn mehr als 50 
Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind.

 *Hinweis zu Nr. 4:
  Die Erhebung von Einwendungen sind auch mittels einer qualifizierter 

elektronischen Signatur nach Art. 3a des Bayerisches Verwaltungsver-
fahrensgesetz (BayVwVfG) möglich; gerichtet an E-Mail: wasser-
recht@lra-oa.bayern.de.

Landratsamt Oberallgäu
gez.: Haug

Oberstdorf, 05.09.2024

MARKT OBERSTDORF
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